
 

 

 
 

      6. Nachtragssatzung zur 
H A U P T S A T Z U N G 

der Gemeinde Wacken, Kreis Steinburg 
 
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Ge-
meindevertretung vom 29. Juni 2023 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Steinburg 
vom 25.08.2023 folgende 6. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung für die Gemeinde Wacken vom 
18. Januar 2011 erlassen: 
 
 
 
Artikel I 

 
Der § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung“ 
 
„§5 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach§ 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

a. Finanzausschuss 

Zusammensetzung: 

7 Mitglieder davon mindestens 4 Gemeindevertreterinnen und/oder -vertreter 

und ergänzend Bürgerinnen und/oder Bürger. Sie müssen der Gemeindevertre-

tung angehören können. 

Aufgabengebiet: 

Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten, Steuern, Prüfung des Jahresab-
schlusses 

 
b. Bau-, Planungs-und Liegenschaftsausschuss 

Zusammensetzung: 

7 Mitglieder davon mindestens 4 Gemeindevertreterinnen und/oder -vertreter 

und ergänzend Bürgerinnen und/oder Bürger. Sie müssen der Gemeindevertre-

tung angehören können. 

Aufgabengebiet: 

Bau- und Wegewesen, Bauleitplanung, Unterhaltung gemeindlicher Einrichtun-

gen, Feuerlöschwesen, Unterhaltung der Spiel- und Sportstätten 

 
c. Klimaschutz, Energie und Nachhaltigkeitsausschuss 

Zusammensetzung: 

7 Mitglieder davon mindestens 4 Gemeindevertreterinnen und/oder -vertreter 

und ergänzend Bürgerinnen und/oder Bürger. Sie müssen der Gemeindevertre-

tung angehören können. 

Aufgabengebiet: 
Wärmenetz, Klimaschutz, Energie und Nachhaltigkeit, energetische Sanierung 
oder Modernisierungs-Planung und Umsetzung, Umweltschutz, Wirtschaftsförde-
rung 
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d. Kultur- und Sozialausschuss 

Zusammensetzung: 

7 Mitglieder davon mindestens 4 Gemeindevertreterinnen und/oder -vertreter 

und ergänzend Bürgerinnen und/oder Bürger. Sie müssen der Gemeindevertre-

tung angehören können. 

Aufgabengebiet: 

Jugend- und Seniorenarbeit, Sozialwesen, Kultur, Sportförderung, Veranstaltun-
gen, Gestaltung der Spielplätze, Tourismus und Ortsbild 

 

e. Kindergartenausschuss 

Zusammensetzung: 

7 Mitglieder davon mindestens 4 Gemeindevertreterinnen und/oder –vertreter 
und ergänzend Bürgerinnen und/oder Bürger. Sie müssen der Gemeindevertre-
tung angehören können. 

Aufgabengebiet: 

Kindergartenangelegenheiten 

 

f. Personalausschuss 

Zusammensetzung: 

5 Gemeindevertreterinnen und/oder –vertreter 

Aufgabengebiet: 

Personalangelegenheiten“ 
 
Artikel II 
 

 
 
In-Kraft-Treten 
 

Die 6. Änderung der Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 GO wurde durch Verfügung des Landrats des Kreises Stein-
burg vom 25.08.2023 erteilt. 
 
Die vorstehende 6. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt 
zu machen. 
 
 
Wacken, den  
 
 
 
 
Bürgermeister 


